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THEMA DES MON ATS 

EU-Kommission legt europäisches Klimagesetz vor und öffnet Konsultation zum Klimapakt 

Mit dem europäischen Klimagesetz vom 4. März 2020 wird das Jahr 2050 als Ziel für Klimaneutralität fest-

gelegt und die Leitplanken für die gesamte EU-Politik gesetzt. D.h., die EU-Institutionen und die Mitglied-

staaten verpflichten sich, künftig auf allen Ebenen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um das Ziel 

zu erreichen. Das Klimagesetz konzentriert sich auf drei wesentliche Dinge: Das Ziel der Klimaneutralität 

bis 2050 und die entsprechenden Konsequenzen für die 2030-Ziele, die Aspekte der „Governance“ und 

die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Das Gesetz legt vor allem die irreversible allmähliche 

Reduktion der Treibhausgasemissionen und den zunehmenden Abbau von Emissionen durch Einbindung 

in natürliche oder andere Senken in der EU fest. 

Bindendes Ziel 2050 wird eine Klimaneutralität, d.h. wenn die eingebundenen Emissionen von den verblei-

benden Treibhausgasemissionen abgezogen werden, muss das Ergebnis 2050 Null sein, die sog. Netto-

Null. Danach muss der Abbau von Emissionen den Ausstoß überschreiten. Es geht um die kollektive Er-

reichung des Zieles unter Berücksichtigung der Fairness und Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten. 

Bis September 2020 sollen die Optionen für ein verschärftes 2030 Ziel (50% bis 55% statt 40%) gegenüber 

1990 untersucht werden. 

Bis zum 30. Juni 2021 soll beurteilt werden, wie die entsprechende Gesetzgebung der EU an das neue 

2030 Ziel und die Klimaneutralität bis 2050 angepasst werden muss. 

Die Kommission gibt sich das Recht, in einem delegierten Rechtsakt (Gesetzgebungsverfahren ohne Zu-

stimmungsplicht der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments) den Pfad 2030 bis 2050 festzule-

gen. 

Dabei muss die Kommission folgendes berücksichtigen: 

▪ Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit 

▪ Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie 

▪ Beste verfügbare Technologie 

▪ Energieeffizienz, Energieleistbarkeit und Versorgungssicherheit 

▪ Fairness und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 

▪ Die Notwendigkeit von Umwelteffizienz und Fortschritt über die Zeit 

▪ Internationale Entwicklungen 

▪ Die besten verfügbaren und neuesten wissenschaftlichen Beweise  

Die Mitgliedstaaten sollen Anpassungsstrategien an den Klimawandel entwickeln und einführen. 

Die nationalen Maßnahmen werden von der EU bewertet. 

Die Erreichung von Klimaneutralität unter Gewährleistung der neun benannten Punkte stärkt die Hoffnung 

auf eine Transformation ohne wirtschaftliche oder soziale Verwerfungen. Diese Punkte müssen aber nicht 

nur für den Pfad ab 2030, sondern ab sofort und auch für die Erreichung der 2030 Ziele gelten. Entscheiden 

wird sich dies mit der weiteren Gestaltung der EU-Gesetzgebung. 

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Klimagesetzes hat die Europäische Kommission eine öffentliche 

Konsultation zum Europäischen Klimapakt gestartet. Eine Beteiligung der Interessenträger und der breiten 

Öffentlichkeit ist bis zum 27. Mai 2020 möglich. (gdw)  

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG  

EU stellt Sofortmaßnahmen zur Coronakrise aus 

den EU-Strukturfonds zur Verfügung  

Unter dem Namen „Corona Response Investment 

Initiative“ verabschiedeten EU-Kommission, Rat und 

Parlament eine Änderungsrichtlinie, die es ermög-

licht, ungenutzte EU-Mittel aus den EU-Struk-

turfonds bereit zu stellen, die zum einen die Gesund-

heits- und Forschungsinfrastruktur unterstützen sol-

len und zum anderen die dramatischen Auswirkun-

gen der europaweiten Ausgangsbeschränkungen 

auf die lokale Wirtschaft, insbesondere KMU, abzu-

dämpfen. Die Mittel umfassen 8 Mrd. EUR, die mit-

tels Ko-Finanzierung und Finanzierungsinstrumen-

ten auf 37 Mrd. EUR gehebelt werden können. Die 

Operationellen Programme in den Bundesländern in 

Deutschland sowie auf nationaler Ebene in Öster-

reich, sollen in einem vereinfachten Schnellverfah-

ren angepasst werden. Gefördert werden können 

Kosten, die seit dem 01. Februar 2020 angefallen 

sind. (jos)  

Trotz europaweiter Versammlungsverbote lau-

fen EU-Gesetzgebungsverfahren weiter 

Aufgrund der europaweiten Versammlungsverbote, 

Reise- und Ausgangsbeschränkungen, haben die 

EU-Institutionen den Rhythmus im Gesetzgebungs-

verfahren angepasst, jedoch nicht ausgesetzt.  

Das EU-Parlament veröffentlichte dafür einen alter-

nativen Sitzungskalender. Die derzeitigen Vorsichts-

maßnahmen, die das Europäische Parlament zur 

Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 verab-

schiedet hat, berühren jedoch nicht die Arbeit an den 

gesetzgeberischen Schwerpunkten. Die Kerntätig-

keiten werden reduziert, aber beibehalten, um si-

cherzustellen, dass die legislativen Funktionen, die 

Haushaltsbefugnisse und die Kontrollfunktionen der 

Institution erhalten bleiben. Das Parlament hat der 

Einführung eines alternativen Fernabstimmungssys-

tems zugestimmt. Die Abgeordneten können wei-

terhin persönlich und frei abstimmen. Die Arbeit in 

den Ausschüssen findet per Telefon- oder Video-

konferenzen statt. 

Gleiches gilt für die anderen EU-Institutionen. Die 

Arbeit der EU-Kommission wird ebenfalls weiterlau-

fen – jedoch weitestgehend aus dem Homeoffice. 

Verschoben wurden bislang Veranstaltungen und 

einzelne Fristen zentraler Förderaufrufe. Die Tak-

tung von Gesetzesinitiativen gemäß dem Arbeits-

programm der EU-Kommission soll jedoch weitest-

gehend beibehalten werden. 

Der Ministerrat ermöglichte durch die übergangs-

weise Anpassung der Geschäftsordnung die Durch-

führung von schriftlichen Umlaufverfahren. Infor-

melle Ministertreffen werden, wenn möglich, per Vi-

deokonferenz abgehalten. Für die deutsche EU-

Ratspräsidentschaft, die in der zweiten Jahreshälfte, 

wird derzeit geprüft ob gegebenenfalls einzelne Ver-

anstaltungen abgesagt werden. (jos) 

Europäische Kommission lockert Rahmen für 

Beihilfevorschriften während der Coronakrise 

Die Europäische Kommission hat infolge des Aus-

bruchs der COVID-19-Pandemie einen Befristeten 

Rahmen angenommen, der die Mitgliedstaaten in 

die Lage versetzt, einen weiten Spielraum in den 

Beihilfevorschriften für gezielte Maßnahmen, zu-

gunsten der Wirtschaft, zu nutzen. 

Der Befristete Rahmen ermöglicht es den Mitglied-

staaten, Unternehmen aller Art mit direkten Zu-

schüssen, Vorschüssen, vergünstigten Darlehen 

und Garantien mit ausreichend Liquidität zu versor-

gen, um die Wirtschaftstätigkeit während und nach 

der COVID-19-Pandemie aufrecht zu erhalten. 

Basierend auf den Erfahrungen aus der Finanzkrise 

in den Jahren 2007-2009 soll der temporäre Rah-

men staatliche Unterstützungen kurzfristig ermögli-

chen. Der Befristete Rahmen zielt auf vier Arten von 

temporären Beihilfen: 

(1) Beihilfen in Form von direkten Zuschüssen oder 

Steuervorteilen: Unternehmen können mit bis zu 

500.000 EUR unterstützt werden, um ihren dringen-

den Liquiditätsbedarf zu decken. Dies kann durch di-

rekten Zuschuss oder einen Steuervorteil erfolgen. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/g_hCaPKQLfk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fsed%2Fdoc%2Fnews%2Flookingaheadagenda%2F22261%2F2020-04-02%2520Calendar%2520for%25202020_en.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/Wihl5hRMzWg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcompetition%2Fstate_aid%2Fwhat_is_new%2Fsa_covid19_temporary-framework.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/Wihl5hRMzWg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcompetition%2Fstate_aid%2Fwhat_is_new%2Fsa_covid19_temporary-framework.pdf
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(2) Beihilfen in Form von subventionierten Garantien 

für Bankdarlehen: Gewährung von staatlichen Ga-

rantien oder Garantiesysteme, um Unternehmen bei 

aufgenommenen Bankdarlehen zu unterstützen. 

Der maximale Kreditbetrag ist an Bedingungen ge-

bunden, die sich an den Betriebsbedürfnissen der 

Unternehmen orientieren wie z.B. Lohn- oder Liqui-

ditätsbedürfnisse. Garantien können sowohl für In-

vestitions- als auch für Betriebsmittelkredite verge-

ben werden. 

(3) Beihilfen in Form von subventionierten Zinssät-

zen: Unternehmen können mit subventionierten 

Zinssätzen öffentliche und private Kredite beantra-

gen. Der Zinssatz muss mindestens dem am 

1.01.2020 geltenden Basiszinssatz entsprechen, 

zuzüglich der Kreditrisikoprämie des Empfängers. 

Auch hier sind Bedingungen formuliert, die sich an 

den Betriebsbedürfnissen der Unternehmen orien-

tieren wie Lohnabrechnungen oder dem Liquiditäts-

bedarf. Darlehen können für Investitions- und Be-

triebskapitalbedarf vergeben werden. 

(4) Schutzmaßnahmen für Banken, die die Realwirt-

schaft unterstützen: Leitlinien zur Minimierung unan-

gemessener Restbeihilfen an Banken, Sicherstel-

lung, dass Beihilfen durch höhere Finanzierungsvo-

lumina Endbegünstigte fördern,  geringeren Anfor-

derungen an Sicherheiten, niedrigeren Garantieprä-

mien oder niedrigeren Zinssätze. Diese Maßnahme 

stärkt die Rolle des Bankensektors und der Finanz-

intermediäre. Beihilfen über Banken an die Realwirt-

schaft sind eine direkte Hilfe für die Kunden der Ban-

ken und nicht für die Banken selbst. 

Nur Unternehmen, die nach dem 31.12.2019 auf 

Grund der COVID-19-Pandemie in Schwierigkeiten 

geraten sind, haben auch Anspruch auf Beihilfen 

nach diesem vorübergehenden Rahmen. Der Rah-

men gilt bis Ende Dezember 2020 und wird vor Ab-

lauf der Frist darauf geprüft werden, ob eine Verlän-

gerung erforderlich ist. Weitere Informationen finden 

sich in der Pressemitteilung der EU-Kommission. 

(gdw) 

EU-Kommission veröffentlicht Aktionsplan zur 

Kreislaufwirtschaft   

Die Europäische Kommission hat am 11. März 2020 

den neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 

vorgelegt, den sie im Rahmen des Europäischen 

Grünen Deals angekündigt hatte. Der Aktionsplan 

sieht eine Reihe von legislativen und nichtlegislati-

ven Akten vor, um die Kreislaufwirtschaft in den ver-

schiedenen Sektoren zu stärken. Der vorliegende 

Aktionsplan und der Anhang zum Aktionsplan kon-

zentrieren sich auf die Langlebigkeit und Abfallver-

meidung und schlägt verschiedene Maßnahmen in 

ressourcenintensiven Sektoren wie dem Bauwesen 

vor. 

Die EU-Kommission wird eine Gesetzesinitiative zur 

nachhaltigen Produktpolitik vorschlagen. Im Kern 

dieser Gesetzesinitiative steht die Ausweitung der 

Ökodesign-Richtlinie über energietechnische Pro-

dukte hinaus, damit der Ökodesign-Rahmen auf 

möglichst viele Produkte anwendbar wird und der 

Kreislaufwirtschaft Rechnung trägt.  

Der Schwerpunkt wird auf den Produktgruppen lie-

gen, die im Zusammenhang mit den im Aktionsplan 

definierten Wertschöpfungsketten identifiziert wur-

den. Dazu gehören neben Elektronik, Informations- 

und Kommunikationstechnik gerade auch Zwi-

schenprodukte wie Stahl, Zement und Chemikalien.  

Die Kommission wird verpflichtende Minimalkriterien 

für umweltfreundliche Beschaffung sowie Ziele für 

sektorenspezifische Gesetzgebung und Phasen für 

die Berichtspflicht vorschlagen. Damit soll der Nut-

zungsgrad der umweltfreundlichen Beschaffung 

nachverfolgt werden können, ohne dabei den öffent-

lichen Auftraggebern unnötige administrative Ver-

pflichtungen aufzubürden. 

Die Kommission wird eine umfassende Strategie zur 

nachhaltigen gebauten Umwelt vorstellen. Diese 

Strategie soll für Kohärenz zwischen den betroffe-

nen Politikbereichen sorgen, darunter Klima, Ener-

gie, Ressourceneffizienz, Management von Bau- 

und Abbruchabfällen, Zugänglichkeit, Digitalisierung 

https://deref-gmx.net/mail/client/z6JLEFz7Fxg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fgermany%2Fnews%2F20200320-coronakrise-staatliche-beihilfen_de
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf
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und fachliche Ausbildung. Die Grundsätze der Kreis-

laufwirtschaft im Lebenszyklus von Gebäuden sol-

len durch die folgenden Maßnahmen gefördert wer-

den: 

▪ Einbezug der Nachhaltigkeitsleistung von Bau-

produkten in die Überarbeitung der Baupro-

dukteverordnung. Unter Berücksichtigung von 

Sicherheit und Funktionalität gehört dazu auch 

eine mögliche Einführung von Vorschriften für 

recycelte Inhaltsstoffe in bestimmten Baupro-

dukten. 

▪ Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung 

der Lebensdauer und Anpassungsfähigkeit von 

Bauwerken nach den Grundsätzen der Kreis-

laufwirtschaft für Bauplanung; Entwicklung digi-

taler Logbücher für Gebäude 

▪ Verwendung von Ebenen zur Integrierung der 

Ökobilanz in die Beschaffung und des EU-Rah-

mens zum nachhaltigen Finanzwesen; Untersu-

chung, inwiefern Ziele für die CO2-Reduzierung 

zu setzen angemessen ist, sowie des Potenzials 

von Kohlenstoffspeicherung 

▪ Überlegung, die in den EU-Vorschriften festge-

legten Ziele bezüglich Materialrückgewinnung 

von Bau- und Abbruchabfällen und deren mate-

rialspezifischen Teile zu überarbeiten 

▪ Förderung von Initiativen zur Reduzierung von 

Bodenversiegelung, zur Sanierung verlassener 

oder kontaminierter Brachflächen und zur ver-

mehrten sicheren, nachhaltigen Nutzung von 

ausgehobenen Böden entsprechend der Kreis-

laufwirtschaft 

Der Europäische Grüne Deal zielt auf die Erhöhung 

der Energieeffizienz und Verminderung der Treib-

hausgasemissionen innerhalb der EU ab. Die im 

Rahmen dessen angekündigte Initiative der "Reno-

vierungswelle" wird auch die Grundsätze der Kreis-

laufwirtschaft, insbesondere hinsichtlich einer opti-

mierten Leistung über den gesamten Lebenszyklus 

hinweg und einer längeren Lebensdauer von Bau-

werken, berücksichtigen. Bei der Überarbeitung der 

Ziele bezüglich Materialrückgewinnung von Bau- 

und Abbruchabfällen wird die Kommission einen be-

sonderen Fokus auf Dämmstoffe legen, die einen 

wachsenden Abfallstrom erzeugen. (gdw)  

EU-Kommission legt digitale Strategie für Eu-

ropa vor    

Am 19. Februar 2020 veröffentlichte die Europäi-

sche Kommission die Strategie zur Gestaltung einer 

digitalen Zukunft Europas. Drei Hauptziele stehen 

dabei im Fokus, welche verschiedene Schlüssel-

maßnahmen bündeln: 

(1) Technologie im Dienste der Menschen: Innerhalb 

des ersten Ziels sieht die Europäische Kommission 

Investitionen in Forschung und Innovation im Be-

reich der künstlichen Intelligenz (KI), Cybersicher-

heit, Digitalisierung öffentlicher Verwaltungsstruktu-

ren, den 5G und 6G Netzausbau, Super- und Quan-

tencomputer, ebenso wie Blockchain-Technologie, 

das Internet der Dinge und Prozessautomatisierung 

vor. Für Ersteres veröffentlichte die Kommission au-

ßerdem ein Weißbuch, welches ein Konzept für 

mehr Vertrauen und Exzellenz in KI vorstellt. Dies 

soll weiterhin durch Programme und Fördertöpfe wie 

dem DEP (Digitales Europa), Connecting Europe 

(CEF2), Horizon Europe, dem EFRE (Europäischer 

Fonds für regionale Entwicklung) und ELER (Euro-

päischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums) verwirklicht werden. 

(2) Eine faire und wettbewerbsfähige Wirtschaft: 

Hier steht insbesondere der Aufbau eines europäi-

schen digitalen Binnenmarktes zum reibungslosen, 

schnellen und sicheren Datenaustausch auf der 

Agenda. In Übereinkunft mit der EU-Industriestrate-

gie sollen einheitliche supranationale Regeln ver-

fasst werden, die KMU wieder mehr ins Zentrum der 

Digitalisierung und des Binnenmarktes rücken. Aus-

gewogenere Wettbewerbschancen und weniger Mo-

nopolisierung sei hier vorrangig. 

(3) Eine offene, demokratische und nachhaltige Ge-

sellschaft: Innerhalb des dritten Ziels erkennt die Eu-

ropäische Kommission die Herausforderungen der 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_de_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_de.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/digital-single-market/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-industrial-policy/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-industrial-policy/
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Technologisierung und der zunehmenden Daten-

mengen an. Überarbeitete Datenschutz-Grundver-

ordnungen, gleichgeschaltet mit der dauerhaften 

Überprüfung von Informationskanälen, rückt nicht 

nur die Gewährleistung der Demokratie respektive 

den Datenschutz in den Vordergrund, sondern spielt 

auch für die öffentliche Verwaltung im Rahmen der 

Datenstrategie eine große Rolle. Dazu gehöre 

ebenso die Achtung aller Grundrechte und Sicher-

heit von Personen, öffentlichen und privaten Unter-

nehmen. Weiterhin wird betont, dass Schlüsselsek-

toren des Europäischen Green Deals, wie Präzisi-

onslandwirtschaft, Verkehr, Gebäudesanierung und 

Energie von digitalen Lösungen profitieren können 

und müssen (z.B. durch Automatisierung, Smart 

Building). 

Zusammenfassend und kommuniziert durch die Da-

tenstrategie, sind folgende Neuerungen für den öf-

fentlichen Sektor von gesonderter Bedeutung: Es 

soll eine grundlegende Datenoffenheit gefördert 

werden. Das heißt, dass Daten durch das G2B- 

(Government to Business) und B2G- (Business to 

Government) Prinzip transferiert und nutzbar ge-

macht werden. Der Mobilitätssektor und das Ge-

sundheitswesen beispielsweise, könnten durch die 

Verarbeitung gesammelter Daten ihre Dienste intel-

ligenter gestalten und so bedarfsgerecht optimieren. 

Abschließend fasst die Europäische Kommission 

zusammen: „Europa kann sich diesen digitalen 

Wandel zu eigen machen und die globalen Stan-

dards bei der technologischen Entwicklung mitbe-

stimmen und – noch wichtiger – dabei die Inklusion 

und Achtung jedes einzelnen Menschen gewährleis-

ten.“. Es bleibt abzuwarten welche Fördersummen, 

für welche Maßnahmen innerhalb des mehrjährigen 

Finanzrahmens (MFF) der EU bereitgestellt werden 

können. (rau) 

Deutschland droht Vertragsverletzungsverfah-

ren bei Umsetzung der FFH-Richtlinie 

Im Rahmen der EU-Richtlinie 92/43/EWG, oder der 

sogenannten FFH-Richtlinie von 1992 (Flora-

Fauna-Habitat), gemeinsam mit der Vogelschutz-

Richtlinie von 2009 (2009/147/EG) wurde die Erhal-

tung der natürlichen Lebensräume, sowie der wild-

lebenden Tiere und Pflanzen festgelegt. Aufgabe 

der 27 Mitgliedstaaten sei demnach, Schutzgebiete 

auszuweisen und mit spezifischen Erhaltungsmaß-

nahmen respektive quantifizierbaren Zielen zu hin-

terlegen (in Deutschland handelt es sich um 4606 

ausgewiesene Natura-2000-Gebiete). Laut Europä-

ischer Kommission würde Deutschland dem Schutz 

dieser Gebiete allerdings nicht zur Genüge nach-

kommen, sodass 2015 ein Vertragsverletzungsver-

fahren eingeleitet wurde. Fast ein Viertel aller Ge-

biete seien weder zureichend gesichert noch mit 

konkreten Erhaltungsmaßnahmen versehen. Dies 

habe erhebliche Auswirkungen auf die Qualität und 

Wirksamkeit der Richtlinie und somit auf Deutsch-

lands zu erhaltender Flora und Fauna. Nun hat das 

Land zwei Monate Zeit den Aufforderungen der EU-

Kommission nachzukommen oder riskiert andern-

falls ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichts-

hof. (rau) 

EU-Kommission veröffentlicht neue KMU-Strate-

gie für ein nachhaltiges und digitales Europa  

Parallel zur Veröffentlichung der Industriestrategie 

am 10. März 2020 hat die Kommission eine KMU-

Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa 

herausgebracht. Sie ist Teil der Industriestrategie 

und wird eine Schlüsselrolle spielen, den Übergang 

der europäischen Industrie zur Klimaneutralität und 

Digitalisierung zu verwirklichen und ihr zur Füh-

rungsrolle zu verhelfen. 

Kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) werden 

von der Europäischen Kommission als Rückgrat der 

europäischen Wirtschaft gewertet. Zwei von drei Be-

schäftigten sind bei einem KMU angestellt. KMU 

sind vielfältig, stehen aber in ihrem Tagesgeschäft 

vielen Herausforderungen gegenüber (z.B. Einhal-

tung der Vorschriften, Zugang zu Informationen, 

Märkten und Finanzierung). 

Die KMU-Strategie soll die Aktivitäten der KMU un-

terstützen und basiert auf drei Säulen: 

https://dsgvo-gesetz.de/
https://dsgvo-gesetz.de/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=DE
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/gebietsschutz-und-vernetzung/natura-2000/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_de.pdf
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(1) Kapazitätsaufbau und Unterstützung des Über-

gangs zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung: Vorge-

sehen sind unter anderem folgende Maßnahmen: 

▪ Eine spezielle Nachhaltigkeitsberatung und 

Nachhaltigkeitsdienste, um KMU bei Investitio-

nen in ressourceneffizientere und kreislauforien-

tierte Prozesse und Infrastrukturen zu beraten; 

▪ Die Bereitstellung von mindestens 300 Millio-

nen EUR für den Europäischen Innovationsrat 

(EIC) für die Förderung neuer Innovationen zur 

Erreichung der Green Deal-Ziele; 

▪ Unterstützung von KMU durch Zentren für digi-

tale Innovation (Digital Innovation Hubs (DIH)), 

um digitale Technologien besser anzuwenden 

und einen besseren Zugriff auf Datenspeicher 

zu gewährleisten; 

▪ Die EU-Kommission wird eine mögliche Initia-

tive für die kollaborative Wirtschaft prüfen, z.B. 

für KMU, die auf die kurzfristige Vermietung von 

Unterkünften spezialisiert sind. 

(2) Abbau der regulatorischen Hürden und Verbes-

serung des Marktzugangs: Vorgesehen sind unter 

anderem folgende Maßnahmen: 

▪ Die EU-Kommission wird zusammen mit den 

Mitgliedstaaten nationale Rechtsvorschriften 

und Auswirkung von Überregulierung auf KMU 

bewerten. Zur Verringerung des Verwaltungs-

aufwands, sollen bestehende Rechtsvorschrif-

ten von der Kommission geprüft werden. Für 

neue Rechtsvorschriften soll der Rahmen des 

Programms zur Gewährleistung der Effizienz 

und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 

(REFIT) mit einem „One-in, one-out“-Prinzip er-

gänzt werden. 

▪ Ein KMU-Beauftragter soll sicherstellen, dass 

Rechtsvorschriften KMU-freundlich sind. Er soll 

Initiativen der EU prüfen und diese der EU-Kom-

mission melden, sofern diese für KMU beson-

ders wichtig sind. 

▪ Eine EU Start-up Nations Standard- Initiative 

soll erarbeitet werden, um einen Austausch be-

währter Verfahren zu ermöglichen und Start-ups 

ein schnelleres Wachstum zu ermöglichen. Die 

EU soll somit zum attraktivsten Standort für 

Start-ups gemacht werden. 

(3) Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungs-

möglichkeiten: Vorgesehen ist unter anderem fol-

gende Maßnahme: 

▪ Eine Investitionsinitiative für grüne Technolo-

gien, die die Finanzmittel der EU, der Mitglied-

staaten und des Privatsektors bündelt. (gdw) 
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STÄDTISCH E UND TERRITORIALE ENTWIC KLUNG 

Preis der Europäischen Innovationshauptstadt  

Im Rahmen des Preises Europäische Innovations-

hauptstadt 2020 (iCapital) können sich Städte aus 

den 27 EU-Mitgliedstaaten und Kommunen ab einer 

Größe von mindestens 100.000 Einwohnern bis zum 

23. Juni dieses Jahr bewerben. Der jährliche Award 

wird an Städte verliehen, die mit innovativen Kon-

zepten, Prozessen, Instrumenten und Governance-

Modellen ihre Bürger und Bürgerinnen in Entschei-

dungsverfahren und der Projekt-Implementierung 

involvieren. Ziel ist die Bewahrung und Verbesse-

rung der städtischen Lebensqualität und Attraktivi-

tät, ebenso wie die Vorbildfunktion für andere Euro-

päische Städte. Dem ersten Platz steht eine Förder-

höhe von 1 Mio. EUR zu, den 5 Weiteren je 100.000. 

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren 

und den thematischen Kriterien sind der Website der 

Europäischen Kommission zu entnehmen. (rau) 

Ausschuss der Regionen positioniert sich zum 

Erneuerungsprozess der Leipzig-Charta   

In einer Entwurfsfassung einer Stellungahme äu-

ßerte sich der Ausschuss der Regionen zur derzeiti-

gen Fassung der neuen Leipzig-Charta. Bürger-

meister Jan Espadas Cejas aus Sevilla (Sozialde-

mokratische Fraktion) ist der zuständige Berichter-

statter. Er begrüßt die darin verankerten operativen 

Grundsätze eines integrierten, ortsbezogenen und 

mehrebenen Governance-Ansatzes. Diese Grunds-

ätze müssten den allgemeinen Rahmen für natio-

nale, regionale und lokale Maßnahmen städtepoliti-

scher Strategien bilden. Auf die beiden „neuen“ 

Grundsätze des gemeinwohlorientierten Ansatzes 

der Stadtentwicklung sowie einer stärkeren Partizi-

pation von privaten und öffentlichen Akteuren bei 

städtischen Projekten geht er jedoch nicht ein.   

Um die Verbindlichkeit der Leipzig-Charta zu stär-

ken, fordert Cejas die Annahme von Schlussfolge-

rungen im Rat für Allgemeine Angelegenheiten so-

wie eine enge Verknüpfung mit der Städtischen 

Agenda für die EU. Der Entwurf der Stellungnahme 

wurde am 3. März 2020 im Fachausschuss ange-

nommen. Die Plenumssitzung ist für den 20. Mai ter-

miniert. Der Entwurf der Stellungnahme kann online 

abgerufen werden. (jos) 

Ausschuss der Regionen zu Nachhaltigkeit in 

Stadtvierteln und kleineren Ansiedlungen sowie 

Umweltpolitik auf der subkommunalen Ebene 

In einer Stellungnahme vom 12. Februar 2020 

„Nachhaltigkeit in Stadtvierteln und kleineren An-

siedlungen“ betont der Europäische Ausschuss der 

Regionen (AdR), dass dünnbesiedelten und unter-

bevölkerten Gebieten, wie kleineren Dörfern, Ge-

meinden, Inseln, Weilern oder Stadtteilen und -be-

zirken, eine wichtige Position in der Europäischen 

Umweltpolitik zukommen müsse. Weniger formali-

sierte Verwaltungsstrukturen hätten zwar häufig 

nicht die Personalressourcen oder Kapazität zur Da-

tenerfassung von Verkehr, Mobilität, Luftverschmut-

zung und Lärm, seien aber maßgeblich davon be-

troffen. Des Weiteren wird angemerkt, dass die fach-

liche Beratung ebenso wie die individuellen Haus-

haltsmittel auf subkommunaler Ebene nicht ausrei-

chen würden, um den Erwerb von EU-Fördermitteln 

zu garantieren. Daher fordert der AdR mehr Partizi-

pation und Einbindung von Ortskundigen, lokalen 

Ausschüssen und Aktionsgruppen innerhalb dessen 

neue Governance-Ansätze und demokratische Ver-

fahren erprobt werden sollen. Dabei solle Nachhal-

tigkeit lokalspezifisch, differenziert, holistisch und 

sozial gestaltet werden. Thematische Fokussierung, 

so der Vorschlag des AdR, sei die naturgerechte 

Entwicklung (nicht zwangsläufig an Siegel gebun-

den), die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft (u.a. 

regenerative Lebensmittelkreisläufe) und Resilienz, 

zum Beispiel in Form von Niederschlagswasserma-

nagement. Um für das Thema auf subkommunaler 

Ebene zu sensibilisieren, seien Preisverleihungen, 

Awareness-Campaigns und –Veranstaltungen, 

ebenso wie die Aufnahme in Forschungsprogramme 

(v.a. Horizon 2020 bzw. Horizon Europe), denkbar. 

Geeignete Instrumente und Fördertöpfe seien hier-

für das URBACT, sowie die CLLD und LEADER-Ak-

tionsgruppen der EU-Regelförderung. (rau) 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-04829-00-00-PA-TRA-DE.docx/content
https://cor.europa.eu/de/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3195-2019
https://cor.europa.eu/de/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3195-2019
https://cor.europa.eu/de/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3195-2019
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://urbact.eu/
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_de
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database_en
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Deutsche Kohleregionen: Investitionsleitlinien 

für den Just Transition Funds werden präzisiert 

Die Europäische Kommission veröffentlichte am 26. 

Februar 2020 ihren Länderbericht für Deutschland, 

der im Rahmen des Europäischen Semesters veröf-

fentlicht wird. Neben den Themenfeldern zu Bau, 

Wohnen, Energie und Verkehr enthält der Länder-

bericht eine Zwischenbilanz zur laufenden Umset-

zung der EU-Förderung im Bereich der Stadt- und 

Regionalentwicklung. Absolut gesehen, ist Deutsch-

land europaweit eines der Hauptempfängerländer 

der EU-Fördermittel. Bis Ende 2018 wurden aus 

dem Europäischen Fonds für Regionale Entwick-

lung 18.300 Unternehmen und 2.000 Start-ups fi-

nanziert. Nach Angaben der EU-Kommission wur-

den bis 2018 in 130 Städten die Förderung integrier-

ter Stadtentwicklungsprojekte umgesetzt. Demnach 

seien etwa 1,4 Millionen Menschen erreicht worden. 

(Anm. der Redaktion: Die EU-Kommission hat in ih-

ren bisherigen Studien die Umsetzung der integrier-

ten Stadtentwicklung ausschließlich in der Anwen-

dung des Artikel 7 der EFRE-Verordnung bemes-

sen. Eine große Zahl der Bundesländer fördert inte-

grierte Stadtentwicklung auch außerhalb des Artikel 

7. Zudem laufen die meisten Projekte in der nach-

haltigen Stadtentwicklung erst seit 2018 an. Sollte 

dies der Fall sein, könnte die Zahl zum jetzigen Zeit-

punkt wesentlich höher sein.)  

In Anhang D der länderspezifischen Empfehlungen 

werden konkrete Rahmenbedingungen für eine 

wirksame Umsetzung des Fonds für einen gerech-

ten Übergang benannt. Die drei Regionen in 

Deutschland, die nach vorläufiger Einschätzung für 

den Fonds zugängig sein sollen, ist das Lausitzer 

Revier in Ostdeutschland, des Mitteldeutsche Re-

vier sowie das Rheinische Revier in Nordrhein-

Westfalen. Diese Gebiete werden durch den Kohle-

ausstieg besonders betroffen sein. Der Fokus des 

Fonds zielt dabei auf die Diversifizierung der Wirt-

schaft sowie der Dämpfung der sozioökonomischen 

Kosten.  Zu den vorläufigen Interventionsbereichen 

(ausführlich S. 94, Anhang D), zählen:  

▪ Investitionen in KMU, Start-ups und wirtschaftli-

che Diversifizierung 

▪ Unternehmensneugründungen, Gründerdienste 

▪ Forschung und Innovation 

▪ Technologien von Infrastrukturen für bezahlbare 

und saubere Energien 

▪ Digitalisierung und digitale Konnektivität 

▪ Förderung der Kreislaufwirtschaft 

▪ Weiterqualifizierung und Umschulung und ak-

tive Eingliederung von Arbeitssuchenden 

▪ Investitionen in die Sanierung und Dekontami-

nierung von Standorten sowie in Projekte zur 

Wiederherstellung und Umwidmung von Flä-

chen 

Der gesamte Länderbericht kann online herunterge-

laden werden. (jos)   

Neues Handbuch zur Umsetzung städtischer 

Projekte mittels der EU-Strukturfonds    

Das Joint Research Centre der Europäischen Kom-

mission veröffentlichte kürzlich ein Handbuch für die 

Umsetzung integrierter Stadtentwicklungsprojekte 

mit Hilfe der EU-Strukturfonds.  

Das Handbuch bietet einen anschaulichen Überblick 

über die Entwicklung und strategische Einordnung 

der städtischen Dimension in den EU-Strukturfonds. 

Anhand von Beispielen aus ganz Europa (darunter 

das EFRE-Programm der Stadt Berlin) werden Mög-

lichkeiten lokaler und regionaler Strategieerstellun-

gen, Governance und Finanzierungsmodelle zur 

Umsetzung integrierter Stadtentwicklungsprojekte 

erläutert. (jos)  

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-germany_de.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118841/handbook_of_sustainable_urban_development_strategies__pdf_2.pdf
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WOHNUNGS-  UND IMM OBILIENWIRTSCHAFT  

Europäische Investitionsbank: FAQ zum Thema 

Sozialwohnungen und bezahlbarer Wohnraum 

Kredite für Sozialwohnungen und bezahlbaren 

Wohnraum sind ein wichtiger Bestandteil der EIB Fi-

nanzierungen für die Stadtentwicklung.  

Die Europäischen Investitionsbank hat mit einem ak-

tuellen Überblick zusammengefasst, mit welchem 

Volumen Finanzierungsinstrumente für diesen Be-

reich zur Verfügung stehen, welche Projekte finan-

ziert werden, warum die EIB diese Projekte finan-

ziert und wer Darlehen der EIB in Anspruch nehmen 

kann, als auch die Frage nach welchen Kriterien die 

Bank Projekte auswählt. (be) 

Europäische Kommission veröffentlicht dritten 

Bericht zum Smart Readiness Indicator  

Ende Februar wurde der dritte Bericht zur Entwick-

lung eines Smart Readiness Indikators unter der Fe-

derführung der EU-Kommission veröffentlicht. 

In der 2018 novellierten EU-Gebäudeeffizienzrichtli-

nie (EPBD) wurde der Begriff „Smart Readiness In-

dicator“ (SRI) eingeführt. Damit lässt sich beschrei-

ben, wie smart bzw. „intelligent“ ein Gebäude sein 

kann. Konkret soll ein SRI die Fähigkeit eines Ge-

bäudes bewerten, mit dem Nutzer und dem Netz zu 

interagieren sowie den Gebäudebetrieb energieeffi-

zient zu regeln. 

Der Einsatz von Smart Metern, die Einbindung von 

Ladestationen für Elektromobilität, Energiespei-

chern und Energie-Managementsystemen sind we-

sentliche Anforderungen, die in die Bewertung ein-

fließen. Dabei stehen die bereits installierte Technik 

und die vorhandene Infrastruktur für mögliche Erwei-

terungen auf dem Prüfstand. Der Indikator soll Ge-

bäudeeigentümern, Mietern und Investoren prakti-

sche Orientierung geben, inwieweit bestehende o-

der neu zu errichtende Gebäude zeitgemäßen tech-

nologischen Anforderungen gerecht werden. 

Im Anschluss an verschiedene Sitzungen mit unter-

schiedlichen Stakeholdern wurden verschiedene 

Elemente des SRI weiterentwickelt und feinjustiert. 

Dies führte zur Definition eines konsolidierten Vor-

schlags für eine vereinfachte und detailliertere SRI-

Bewertungsmethode sowie zur weiteren Ausarbei-

tung einiger Umsetzungsaspekte, wie z.B. der For-

matierung des SRI. Die Wirkungsanalyse wurde ak-

tualisiert und kam zu dem Schluss, dass die Einfüh-

rung der SRI in der gesamten EU von großem Nut-

zen wäre. Die Studie zur technischen Unterstützung 

wird auch weiterhin die weiteren Konsultationen mit 

den EU-Mitgliedstaaten unterstützen und den Pro-

zess der Ausarbeitung der delegierten EPBD und 

der Durchführungsrechtsakte fördern. Die Studie zur 

technischen Unterstützung wird ihre Aktivitäten im 

Juni 2020 einstellen. (be) 

Europäisches Semester: EU-Kommission veröf-

fentlicht Länderbericht für Deutschland   

Die EU-Kommission hat wie jedes Jahr die Länder-

berichte als Teil des Europäischen Semesters, der 

makroökonomischen Überwachung der Mitglied-

staaten, veröffentlicht. In diesen werden die wich-

tigsten wirtschafts- und sozialpolitischen Herausfor-

derungen der einzelnen Mitgliedstaaten analysiert. 

Die Länderberichte konzentrieren sich neben der 

Prüfung der ökologischen Nachhaltigkeit, Umset-

zung der europäischen Säule sozialer Rechte auf 

die Sektoren Energie, Verkehr und Bau. Die Ergeb-

nisse der Länderberichte sollen den Mitgliedstaaten 

Orientierung für ihre politischen Maßnahmen geben. 

Für die EU allgemein notiert die EU-Kommission das 

Produktivitätswachstum als Problem, gekennzeich-

net durch mangelnde staatliche Investitionen, al-

ternde Erwerbsbevölkerung und Defizite bei Qualifi-

kationsangebot und -nachfrage. Zudem weisen die 

Mitgliedstaaten einen sehr unterschiedlichen Grad 

an Schuldenstand und finanzieller Stabilität auf. Ins-

gesamt sei der öffentliche Schuldenstand der einzel-

nen EU-Mitgliedstaaten gestiegen. 

Länderbericht Deutschland: Der für Deutschland 

seit langem kritisierte Leistungsbilanzüberschuss ist 

zurückgegangen. Die Indikatoren für den sozialpoli-

tischen Scoreboard der europäischen Säule sozialer 

Rechte, z.B. Armut und soziale Ausgrenzung, das 

https://www.eib.org/attachments/thematic/social_and_affordable_housing_overview_2020_de.pdf
https://smartreadinessindicator.eu/sites/smartreadinessindicator.eu/files/sri2-_third_interim_report.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_de
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_de
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-germany_de.pdf
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Lohnwachstum und die niedrige Arbeitslosigkeit be-

scheinigen Deutschland ein gutes Ergebnis. Kriti-

siert wird der Fokus des Steuersystems auf die Be-

steuerung von Arbeit. 

Für Deutschland wird ein Mangel an bezahlbarem 

Wohnraum konstatiert. Der Länderbericht führt aus, 

dass die Frage des Wohneigentums in Deutschland 

stark vom Einkommen geprägt sei und Deutsche im 

Vergleich zu anderen EU-Bürgern einen höheren 

Anteil ihres Einkommens für Wohnungsmiete auf-

bringen müssen. (S. 64 f.) 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse werden mit 

dem Europäischen Parlament beraten und im April 

werden dann die Mitgliedstaaten ihre nationalen Re-

formprogramme unterbreiten. Ihre länderspezifi-

schen Empfehlungen will die EU-Kommission noch 

in diesem Frühjahr 2020 vorlegen. 

Ob länderspezifische Empfehlungen auf der Basis 

der Daten aus 2019 noch zielführend sind vor dem 

Hintergrund der aktuellen COVID-19 Pandemie und 

den damit einhergehenden dramatischen Belastun-

gen der nationalen Haushalte, wird die EU-Kommis-

sion sicherlich in den nächsten Tagen erklären. 

(gdw) 
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

Zwischenbericht des High Level Forums zur Ka-

pitalmarktunion  

Das hochrangige Forum zur Kapitalmarktunion hat 

am 20. Februar 2020 einen Zwischenbericht  über 

das weitere Vorgehen für die Kapitalmarktunion 

(CMU) veröffentlicht. Das von der EU-Kommission 

eingesetzte Forum besteht aus 28 Experten aus In-

dustrie, Fachgremien und Wissenschaft und hat den 

Auftrag, die Fortschritte zu überprüfen, die seit der 

Einführung des Aktionsplans für die Kapitalmark-

tunion im Jahr 2015 erzielt wurden. Zudem sollen 

zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen werden, um 

die Kapitalmarktunion weiter voranzubringen. Der 

Bericht befasst sich mit den Auswirkungen der bis-

her ergriffenen Maßnahmen, den verbleibenden 

Hindernissen bei der Vollendung der Kapitalmark-

tunion und möglichen Lösungsansätzen.  

Im Zwischenbericht werden folgende Bereiche defi-

niert, zu denen die Expertengruppe Vorschläge ent-

wickeln wird: 

▪ Finanzierung von Unternehmen: Maßnahmen 

zur Verbesserung der Transparenz und Ver-

gleichbarkeit von Unternehmensdaten sowie 

zur Unterstützung langfristiger Investitionsvehi-

kel und der Beteiligung institutioneller Anleger; 

▪ Marktinfrastruktur: Diskutiert werden Maßnah-

men zur Verbesserung der Integration und Effi-

zienz des Handels und zur Verbesserung der 

Liquidität von Sekundärmärkten; 

▪ Retail Investment: Empfehlungen für angemes-

sene betriebliche und private Altersvorsorge-

produkte für Retail-Investoren und für die Ver-

besserung der der Finanzkompetenz von Klein-

anlegern. 

Der Zwischenbericht wird in die Empfehlungen der 

Expertengruppe einfließen, die im Rahmen des für 

Mai 2020 geplanten Abschlussberichts veröffentlicht 

werden sollen. Die Empfehlungen der Experten-

gruppe werden einen wichtigen Beitrag zu den Über-

legungen der Kommission zum nächsten Aktions-

plan zur Kapitalmarktunion leisten. (ha) 

Technical Expert Group veröffentlicht Ab-

schlussbericht zur Taxonomie  

Die von der EU-Kommission eingesetzte Technical 

Expert Group (TEG) on Sustainable Finance hat am 

09. März 2020 ihren Abschlussbericht zur Taxono-

mie veröffentlicht. Den Bericht, einen Annex hierzu 

sowie den ebenfalls veröffentlichten „Usability Guide 

for the EU Green Bond Standard“ kann hier herun-

tergeladen werden. 

Der Abschlussbericht sowie der Annex enthalten die 

finale Ausarbeitung der technischen Evaluierungs-

kriterien für die in der Taxonomie-Verordnung defi-

nierten Umweltziele Minderung des Klimawandels 

sowie Anpassung an den Klimawandel. Durch die 

technischen Evaluierungskriterien wird bestimmt, ob 

eine Tätigkeit nachhaltig im Sinne der Taxonomie 

ist. 

Die Vorgaben des Abschlussberichts sind als Emp-

fehlungen an die EU-Kommission gerichtet, die nun 

bis Ende 2020 auf Basis dieser Empfehlungen dele-

gierte Rechtsakte zu erlassen hat. Die Kriterien wer-

den gemeinsam mit der Taxonomie-Verordnung 

Ende 2021 erstmals zur Anwendung kommen. 

Wie bereits der Final Report der TEG vom 18.Juni 

2019 enthält auch der veröffentlichte Abschlussbe-

richt für den Sektor Immobilien („Construction and 

Real Estate Activities“) eigenständige technische 

Evaluierungskriterien (S. 367-390 des Annex), wo-

bei diese wie schon bisher für vier Unterbereiche de-

finiert werden: 

▪ Neubau 

▪ Renovierung von Gebäuden 

▪ Individuelle Maßnahmen 

▪ Akquisition und Eigentum 

Im Hinblick auf die technischen Evaluierungskrite-

rien sind nach erster kursorischer Durchsicht einige 

wesentliche Änderungen gegenüber den Ausarbei-

tungen des Final Reports vom 18. Juni 2019 erkenn-

bar, wie insbesondere: 

https://ec.europa.eu/info/files/200220-cmu-high-level-forum-interim-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
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▪ Neubau: Erfasst werden solche Neubauten, de-

ren Primärenergiebedarf 20% unterhalb der An-

forderungen für Niedrigenergiegebäude (NZEB) 

entsprechend der nationalen Umsetzung der 

Gebäude-Richtlinie (EPBD) liegen. Nach den 

Vorgaben vom 18. Juni 2019 waren noch jegli-

che Gebäude, die als NZEB den Energie-Vorga-

ben der EPBD entsprechen sowie außerdem ein 

EPC-Rating B aufweisen, erfasst. Das Kriterium 

soll zwischen 2020 und 2030 in regelmäßigen 

Abständen überprüft werden und in Richtung 

„Null-Energie-Gebäuden“ ggfs. weiter reduziert 

werden. 

▪ Akquisition: Vor dem 31. Dezember 2020 errich-

tete Gebäude sollen nur dann erfasst werden, 

wenn ihr operativer Primärenergiebedarf den 

Top 15% des „local existing stock“ entspricht. 

Der bisherige Ansatz aus dem Final Report vom 

18. Juni 2019, nachdem für Akquisition weitge-

hend die Kriterien für Renovierungen herange-

zogen wurden, wurde aufgegeben. Für alle nach 

dem 31. Dezember 2020 errichteten Gebäude 

sollen die Vorgaben für Neubau herangezogen 

werden. 

▪ Do no significant harm: Die Messkriterien für die 

Prüfung der Beeinträchtigung der anderen Um-

weltziele sind z.T. entschärft worden. Zudem 

orientieren sich die Kriterien stärker an Maßga-

ben, die durch entsprechende EU-Gesetzge-

bung sowie marktgängigen Standards ohnehin 

vorgegeben sind. 

Die in den Abschlussbericht eingegangenen Ände-

rungen gehen nach den Ausführungen der TEG we-

sentlich auf das umfassende Feedback von Stake-

holdern zurück, das im Rahmen der Konsultation 

des Final Reports vom 18. Juni 2019 eingegangen 

ist. (go) 

ESMA veröffentlicht „Strategy on Sustainable Fi-

nance“ 

Die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde 

ESMA hat am 6. Februar 2020 ihre Strategie für 

Sustainable Finance veröffentlicht. Dabei hat ESMA 

folgende Kernpunkte definiert: 

▪ Ausarbeitung der technischen Regulierungs-

standards für die Offenlegungspflichten bzgl. 

nachhaltiger Investitionen und Nachhaltigkeits-

risiken gemäß der Disclosure-Verordnung ge-

meinsam mit EBA und EIOPA; 

▪ Etablierung einer EU-einheitlichen Aufsicht im 

Hinblick auf ESG-Faktoren mit dem Schwer-

punkt der Vermeidung von „Greenwashing“; 

▪ Nutzung der ESMA zur Verfügung stehenden 

Daten zur Analyse finanzieller Risiken des Kli-

mawandels; 

▪ Einbringung in die Arbeit der EU-Plattform on 

Sustainable Finance, die für die Weiterentwick-

lung der Taxonomie-Kriterien verantwortlich ist. 

(go)  

Konsultation zu "Nichtfinanziellen Angaben von 

Großunternehmen" 

Nach EU-Recht müssen Großunternehmen mit 

mehr als 500 Beschäftigten Angaben zu den sozia-

len und ökologischen Auswirkungen ihrer Tätigkeit 

offenlegen. Die nun an der Richtlinie über nichtfinan-

zielle Angaben vorgenommenen Änderungen sollen 

sicherstellen, dass Anleger, Zivilgesellschaft und 

andere interessierte Kreise auf die von ihnen benö-

tigten Informationen zugreifen können, ohne dass 

den Unternehmen dabei übermäßige Berichtspflich-

ten entstehen. 

Die EU-Kommission führt hierzu eine öffentliche 

Konsultation durch, an der sich Interessierte bis zum 

14. Mai 2020 beteiligen können. (gdw)  

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
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AKTU ELLES AU S D ER FÖRD ER LAND SCHAFT / VERAN STALTUN GEN  

Aufgrund der aktuellen Lage können wir keine siche-

ren Veranstaltungshinweise geben.    

 


